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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Enrico Komning und der Fraktion  
der AfD  
– Drucksache 19/4703 – 

Aussagewert des umstrittenen Chemnitzer Verfolgungsvideos  

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

In der Öffentlichkeit werden die Ereignisse in Chemnitz Ende August und An-
fang September 2018 weiter sehr kontrovers diskutiert. Gegenseitige Schuldzu-
weisungen wollen nicht abebben und sind nach Ansicht der Fragesteller in der 
Lage, eine Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen. Grund hierfür sind nicht 
zuletzt fehlende belastbare Informationen der Bevölkerung, unaufgeklärte Sach-
verhalte und trotz noch ausstehender Prüfung auf Authentizität über Situationen 
mutmaßende Presseberichte, die nach Ansicht der Fragesteller Misstrauen her-
vorrufen. Zentraler Diskussionspunkt in der gesamten Thematik ist ein angeb-
lich am 26. August 2018 während einer rechten Demonstration aufgenommenes 
Video, das auf dem Twitteraccount eines Nutzers namens „Antifa Zeckenbiss“ 
unter der Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ veröffentlicht wurde (www. 
zdf.de/nachrichten/heute/faktencheck-video-aus-chemnitz-authentisch-oder-nicht- 
102.html). Dieses Video zeigt in einer kurzen Sequenz Verfolgungsszenen, über 
deren Ursprung und Zusammenhang bis heute keine endgültigen Bewertungen 
bekannt sind. Dennoch kommentieren die Presse und selbst das Bundeskanzler-
amt bereits am 27. August 2018 die Geschehnisse derart, als sie von einer Hetz-
jagd auf Menschen sprechen, die in Chemnitz veranstaltet wurde. Der Verfas-
sungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sah sich daher am 7. September 
2018 gehalten, öffentlich die Frage zu stellen, ob das betreffende Video „au-
thentisch“ eine „Menschenjagd in Chemnitz“ am 26. August 2018 belege 
(www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/verfassungsschutz-chef- 
maassen-keine-information-ueber-hetzjagden-57111216,view=conversionTo 
Login.bild.html). Im Zusammenhang damit kritisierte Hans-Georg Maaßen den 
Twitternutzer „Antifa Zeckenbiss“ dahingehend, dass dieser vorsätzlich das Vi-
deo mit der oben genannten Überschrift versehen habe, um eine bestimmte Wir-
kung zu erzielen (FOCUS Online, 12. September 2018, „Video aus Chemnitz 
zeigt zweiten Blickwinkel auf umstrittene Verfolgungsszenen“, www.focus.de/ 
politik/deutschland/nach-debatte-ueber-aufnahmen-video-aus-chemnitz-zeigt- 
zweiten-blickwinkel-auf-umstrittene-verfolgungsszenen_id_9579188.html). 
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Zugleich wurden im Internet Berichte von angeblichen Zeugen bekannt, deren 
Angaben zufolge die auf dem Video zu sehenden Migranten wenige Sekunden 
vor ihrer Verfolgung die späteren Verfolger gestikulierend provozierten und 
drohten, mit Flaschen zu werfen (http://mzwnews.com/politik/skandal-um-
hasi/).  

Chemnitz, Sachsen und ganz Deutschland sind auf Grundlage dieses Videos 
nach Ansicht der Fragesteller stark in Verruf geraten. Dieses Video wurde welt-
weit in den Medien präsentiert, als vermeintlicher Beweis für Hetzjagden auf 
Menschen. Um endlich nicht nur Mutmaßungen, sondern belastbare Fakten be-
nennen zu können, bedarf es nach Ansicht der Fragesteller hier schnellstens 
Aufklärung. 

1. Ist das in der Vorbemerkung der Fragesteller genannte Video des Twitternut-
zers „Antifa Zeckenbiss“ der Bundesregierung bekannt? 

Der Bundesregierung ist das Video bekannt. 

2. Auf welchen genauen Zeitpunkt legt die Bundesregierung das Entstehen die-
ses Videos fest, und welche Anknüpfungspunkte führen sie zu ihrem Ergeb-
nis? 

Der genaue Entstehungszeitpunkt lässt sich durch technische Überprüfung – wie 
bei jedem Onlinevideo – nicht ermitteln.  

Denklogisch liegt der Entstehungszeitpunkt vor dem Zeitpunkt, zu dem das Video 
online zu finden war, also vor dem Abend des 26. August 2018.  

3. Sind der Bundesregierung Anhaltspunkte bekannt, die die Annahme eines 
anderen Entstehungszeitpunktes rechtfertigen, und auf welche Gründe wer-
den diese Anhaltspunkte gestützt? 

4. Ist auszuschließen, dass das Video zu einem anderen Zeitpunkt als dem vom 
Twitternutzer „Antifa Zeckenbiss“ bekanntgegebenen entstand? 

5. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob die auf dem Video wahrzu-
nehmende Szene nur der Ausschnitt von einem insgesamt längeren Video 
ist? 

a) Wenn ja, was ist auf den vorherigen bzw. nachfolgenden Szenen zu se-
hen? 

b) Wie lang ist dieses Video dann insgesamt (bitte ggf. Minuten- und Sekun-
denzahl angeben)? 

c) Wenn ja, geben diese weiteren Szenen Anhaltspunkte für eine andere Be-
wertung des Videos und seines Inhalts? 

Die Fragen 3 bis 5c werden gemeinsam beantwortet. 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 
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6. Was ist der Bundesregierung über die hinter dem Twitternutzer „Antifa Ze-
ckenbiss“ stehende natürliche Person bekannt? 

Trifft es zu, dass es sich hierbei um einen J. G. handelt und dieser Journalist 
aus dem linken Spektrum ist? 

Die „Antifa Zeckenbiss“ ist seit Oktober 2017 in diversen sozialen Netzwerken 
aktiv. Nach Eigenangabe handelt es sich um eine „private Antifaschistische In-
foseite“. In den Veröffentlichungen auf dem Profil werden unterschiedliche Ak-
tionsfelder bedient. Dazu gehören unter anderem „Antifaschismus“, „Antirassis-
mus“ und „Antigentrifizierung“. Der Bundesregierung liegen darüber hinaus 
keine Erkenntnisse vor. 

7. Sind der Bundesregierung die Aussagen zu den angeblich zuvor stattgefun-
denen Provokationen durch die sodann verfolgten Migranten bekannt? 

a) Wenn ja, welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Wahr-
heitsgehalt dieser Aussagen? 

b) Wenn ja, inwieweit und mit welchen Folgen bezieht die Bundesregierung 
diese Aussagen in ihre Bewertung der im Video dargestellten Szene ein? 

c) Falls nein, wird die Bundesregierung für ihre abschließende Bewertung 
des Sachverhalts in Erfahrung bringen wollen, ob diese Aussagen existie-
ren und welcher Wahrheitsgehalt ihnen beizumessen ist? 

Die Fragen 7 bis 7c werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
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